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Strommarkt

An der Generalversammlung des Verbandes Schweizerischer Elektrizitatswerke (VSE)
pladierte Prasident Jacques Rognon fir eine verninftige und transparente Offnung
des Elektrizitatsmarktes. Er wies ferner auf das grundsatzliche Spannungsfeld zwi-
schen den Erwartungen der Kunden nach glinstigerer Energie und jenen der Politik
nach deren Verteuerung hin. Im Endeffekt kénnten die Marktvorteile der Liberalisie-
rung, trotz Effizienzsteigerung der Elektrizitdtsunternehmen, durch eine zu rasche
Markt6ffnung einerseits und weitere staatliche Abgaben andererseits neutralisiert
werden.

Strommarkt zwischen Abgaben-
Hammer und Liberalisierungs-Amboss

Prasidialansprache der 107. VSE-Generalversammlung, 10. September 1998 in Basel

M Jacques Rognon senkt, Investitionen zuriickgestellt und
die gesetzgeberischen Voraussetzungen
fiir Privatisierungen geschaffen. Dem
flexiblen, innovativ und strategisch

Handelnden gehort die Zukunft. Schon

Konturen des kiinftigen Markts

Der bevorstehende Wettbewerb hat
den Unternehmergeist in der Elektri-
zitdtswirtschaft ldngst befliigelt: die
Kunden stehen im Vordergrund, das
Marketing wird verstirkt, «Key account
Manager» eingestellt, die Kosten ge-

im Vorfeld der Marktoffnung werden
auch erste Konturen der kiinftigen Markt-
ordnung sichtbar: Neupositionierungen
am Markt, betriebliche Zusammen-
schliisse, strategische Allianzen werden
vollzogen.
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Dr. Jacques Rognon

Prisident des Verbandes Schweizerischer
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Neupositionierungen am Markt: EU-Richtlinie als Orientierungsrahmen (Bilder Leuthold).
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Liebgewonnene staatliche Aufgaben an den Markt delegieren.

Die Binnenmarkt-Richtlinie «Elektri-
zitdt» der Europiischen Union (EU) dient
der schweizerischen Elektrizititswirt-
schaft als wichtiger Orientierungsrah-
men. Auf der Ebene der EU-Linder soll
diese Richtlinie bis im Februar 1999 in
nationales Recht umgesetzt werden. Die
Schweiz steht unter Zugzwang, sie hat
aber auch ein vitales Interesse, diese Ent-
wicklungen sachlich und zeitlich mog-
lichst parallel mitzuvollziehen. Der Ge-
setzgeber wird die Aufgabe haben, die
schweizerischen =~ Rahmenbedingungen
fiir die kiinftige Marktordnung in einem
«liberalen» Elektrizititsmarktgesetz fest-
zulegen. Er hat dabei mehr, als dies in der
Vergangenheit der Fall war, internatio-
nale Aspekte zu beriicksichtigen. Die
Aufgabe der politischen Entscheidungs-
triger wird auch deshalb anspruchsvoll
sein, weil sie liebgewonnene staatliche
Aufgaben und Machtpositionen an den
Markt delegieren sollten.

Nach 25 Jahren «Energiepolitik
Schweiz» — das heisst seit der Erdolkrise
von 1973 — mit hdufig polarisierten Mei-
nungen und zementierten Fronten, diirfte
die Neuorientierung nicht ganz einfach
sein. Bisher haben Stimmbiirger, Bun-
desrat, Parlament, Verwaltung und Ver-
binde die Energiepolitik geprigt. Ins-
kiinftig ist es der Kunde, der «homo
oeconomicus», der die niichternen Fak-
ten einer Dienstleistung beurteilen kann
und entscheiden wird. Das 10st vielerorts
Unbehagen und Angste aus: Wird der
Strom als «normales Gut» weiterhin im
gewohnten Rahmen zu Verfiigung ste-
hen? Muss der Kleinkonsument «die Ze-
che» der Marktoffnung zugunsten der
Grosskonsumenten bezahlen? Wird die
Wasserkraft eine Chance haben?

Das Ziel «Strommarkt fiir alle Strom-
konsumenten» ist unbestritten. Doch
welche staatlichen Leitplanken braucht
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dieser Markt? Und wie ist der Ubergang
zu regeln? In einem fachlich und poli-
tisch abgestiitzten Kompromiss hat die
Branche eine Formel gefunden, welche
ein Optimum zwischen Minimierung der
Ubergangskosten und Maximierung der
Marktvorteile bringen kann. Wie bei je-
dem Kompromiss handelt es sich um eine
Losung, welche im Einzelfall mehr oder
weniger gut gefillt. Es ging darum, die
Bandbreite der in der Branche vertrete-
nen Interessen zu biindeln. Fiir den VSE
ist entscheidend, dass seine Mitglieder
beim Systemwechsel grundsitzlich ver-
gleichbare Startvoraussetzungen erhal-
ten.

Die Haltung des VSE zur Marktoff-
nung lédsst sich in sieben Kernaussagen
zusammenfassen:

1. Ziel ist eine europdisch
konkurrenzfahige
Stromversorgung fiir alle Kunden

Der Elektrizititsmarkt ist in einem
Zeitrahmen von zehn Jahren vollstindig
zu 6ffnen. Die Marktoffnungsschritte sind
nach der Brancheneinigung vom 19. Janu-
ar 1998 fiir Endverbraucher und Endver-
teiler vorzunehmen. Zur Revitalisierung
der Wirtschaft liegt die erste Prioritit —
entsprechend der EU-Regelung — bei den
grossen Endverbrauchern, die im europi-
ischen Wettbewerb der Strompreise we-
niger gut gestellt sind als die Haushalte.

2. Volkswirtschaftliche Risiken
durch befristete
Ausgleichsmassnahmen abfedern

Die Strommarktoffnung soll volks-
wirtschaftlich verantwortungsvoll erfol-
gen. In erster Linie sind die Nicht Amor-

tisierbaren Investitionen (NAI) durch
eine sorgfiltige Etappierung gemiss der
Brancheneinigung moglichst gering zu
halten. In zweiter Linie sind die verblei-
benden NAI auf allen Investitionen in
Produktionsanlagen im In- und Ausland
— zwecks Gewihrleistung der Wettbe-
werbsneutralitit und zur Erhaltung o6f-
fentlichen Vermogens — angemessen ab-
zugelten. Die Priorisierung der Wasser-
kraft ist dagegen marktwidrig und im In-
teresse einer raschen und reibungslosen
Offnung des Strommarktes iiber die
Grenzen zu unterlassen. Mit einer NAI-
Abgeltung konnen die Ausverkiufe einer
ganzen Branche ins Ausland markant
gemildert werden.

Die Branche wird noch vor der parla-
mentarischen Phase konkrete Modelle
vorschlagen. Alle Marktteilnehmer sol-
len zur Reduktion der NAI beitragen.
Entscheidend ist aber die gesetzliche
Verankerung einer zeitlich klar begrenz-
ten Entschadigungsregelung.

3. Marktoffnung Uiber die Grenzen
rechtzeitig sicherstellen

Die Position der Schweiz als westeu-
ropiische Drehscheibe im Strombereich
muss auch unter Marktbedingungen ge-
halten werden. Deshalb ist der Markt
gleichzeitig mit der inlindischen Off-
nung unter Einhaltung des Grundsatzes
der Gegenseitigkeit tiber die Grenzen zu
offnen. Weil die Rechtslage im Rahmen
GATT/WTO unklar ist, miissen um-
gehend Staatsvertragsverhandlungen zur
Schaffung des Marktzutritts an Endver-
braucher im Ausland unter dem Prinzip
der Reziprozitit aufgenommen werden.

4. Faire Durchleitung und
Versorgungsqualitdt durch Branche
gewahrleistet

Eine faire Durchleitung ist der Schliis-
selfaktor fiir den Strommarkt. Die heuti-
gen Netzbetreiber aller Stufen sind in der
Lage, die Stromdurchleitung vom Liefe-
ranten zum Kunden nach den Grund-
sitzen der Nichtdiskriminierung und
Transparenz sicherzustellen. Die Quali-
tit der Stromversorgung bleibt erhalten.
Ein gesetzlicher Zwang zur Bildung einer
Netzgesellschaft ist unverhéltnisméssig
und abzulehnen.

5. Vertrdge sind zu halten

Stromliefervertrige und Eigentum
sind zu respektieren. Die zahlreichen
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Vertrige im In- und mit dem Ausland
sind Grundlage unserer Stromversorgung
und sollen nicht frither als vertraglich
festgehalten kiindbar sein. Stromvertriige
werden auch die rechtliche Grundlage
der Stromlieferungen unter Marktbedin-
gungen bilden.

6. Neue erneuerbare Energien
am Markt fordern

Die Forderung der neuen erneuerbaren
Energien hat mit fortschreitender Wahl-
moglichkeit des Lieferanten und der Er-
zeugungsart durch den Kunden am Markt
zu erfolgen. Die aus einer anderweitigen
gesetzlichen Forderung entstehenden
Mehrkosten sind transparent zu machen
und separat zu entschidigen.

Mit «Solarborsen» konnen die Kun-
denbediirfnisse nach neuen erneuerbaren
Energien bereits heute auf dem Markt
abgedeckt werden. Mit fortschreitender
Marktoffnung konnen so durch entspre-
chende Marketingstrategien der Elektri-
zitdtsversorgungsunternehmen die Kun-
denbeziehungen erhalten und ausgebaut
werden. Staatliche Subventionsstrategien
lehnen wir grundsitzlich ab.

7. Kunden mit spaterem
Marktzutritt im «Normalfall» ohne
Preisnachteile

Die Elektrizititswirtschaft leistet mit
Effizienzsteigerungen einen Beitrag zur
Minimierung der Ubergangskosten: par-
allel dazu sind auch die Abgaben an die
Offentliche Hand schrittweise zu reduzie-
ren. Im versorgungsmissigen Normalfall
(bei Preisen im schweizerischen Durch-
schnitt) ist — trotz Abgeltung der NAI —
damit zu rechnen, dass die Preise im heu-
tigen schweizerischen Durchschnitt fiir
die noch nicht marktberechtigten Kunden
nicht steigen werden. Neue Energieabga-
ben wiirden die Strompreise jedoch an-
steigen lassen.

Mit dieser letzten Bemerkung im Kon-
text der Marktoffnung bzw. des Elektri-
zititsmarktgesetzes — unserem Kernge-
schift — soll das Thema «Energieabga-
ben» noch etwas vertieft werden. Denn es
steht zurzeit zuoberst auf der energiepoli-
tischen Agenda.

Politik:
«billige» oder «teure» Energie?

Im Zuge der Beratungen des Energie-
gesetzes und zweier Volksinitiativen —
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Strommarkt

Strompreise in Diskussion: Wirtschaft im internationalen Vergleich weniger gut gestellt als Haushalte.

der Solar-Initiative und Energie-Um-
welt-Initiative — haben beide Kammern
der Bundesversammlung parallel je ein
gesetzgeberisches Projekt ausgearbeitet,
das die Einfiihrung von Energieabgaben
betrifft. Der Nationalrat hat den Ener-
gieabgabebeschluss verabschiedet, die
Kommission fiir Umwelt, Raumplanung
und Energie des Stinderates (UREK SR)
schligt eine Grundnorm auf Verfas-
sungsebene mit einer Ubergangsbestim-
mung vor. Es handelt sich um Vor-

schlige, die ausnahmsweise von und zu-

handen der UREK SR in die Vernehmlas-
sung gegeben wurden. Hauptziel der
Vernehmlassung ist die Diskussion der
beiden Konzepte. Der Vollstindigkeit
halber sei aber noch erwiihnt, dass in die-
ser Thematik zwei weitere Initiativen
(«Fiir ein flexibles Rentenalter ab 62 fiir
Mann und Frau» und «Fiir eine gesicherte
AHV — Energie statt Arbeit besteuern!»)
sowie mehrere parlamentarische Vor-
stosse und ein Projekt des Bundesrates
fiir eine «okologische Steuerreform»
hingig sind. Insgesamt sind in diesem
Kontext nicht weniger als zwolf Begeh-
ren vorhanden.

Der VSE lehnt grundsitzlich und im
Einklang mit der schweizerischen Wirt-
schaft jede zusitzliche Energiebesteue-
rung ab, weil eine weitere Energiever-
teuerung, namentlich der Elektrizitiit als
wichtige Produktionsenergie, im Wider-
spruch zu den Bediirfnissen der Wirt-
schaft bzw. den Zielen der Marktoffnung
steht. Das Gegenteil ist anzustreben: Die
landesinternen Belastungen und Behin-
derungen sind zwingend abzubauen bzw.
gegeniiber dem Ausland zu harmonisie-
ren. Aus dieser Optik sind die beiden

vorgeschlagenen Grundkonzepte — und
namentlich der Energieabgabebeschluss
des Nationalrates und die Ubergangsbe-
stimmung zur Grundnorm der UREK SR
— abzulehnen. Beide Vorschlige wollen
die erneuerbaren Energien subventionie-
ren, was nach unserer Auffassung der
marktwirtschaftlichen Erneuerung der
Wirtschaft widerspricht. Sie lidsst keine
sektoriellen Sonderbelastungen mit Sub-
ventionsbiirokratien zu. Falls gewisse
Bereiche der Energiewirtschaft aus iiber-
geordneten Uberlegungen speziell ge-
fordert werden sollen, bietet sich dem
Staat dafiir die Grundlagenforschung
an. Die Elektrizititswirtschaft unterstiitzt
in Eigenverantwortung Forschungspro-
jekte mit einem eigenen Fonds, dem
PSEL. Darunter fallen auch Projekte
im Bereich der Weiterentwicklung der
Solarenergie.

Energieabgabe: falls
unumganglich, Volksverdikt!

Wir sind uns aber auch bewusst, dass
zurzeit der politische Druck im Parla-
ment fiir die Einfiihrung einer Energieab-
gabe betrichtlich ist. Falls die Politik —
trotz aller Bedenken und den vielen noch
offenen Fragen um das komplexe Pro-
blem einer 6kologischen Steuerreform —
eine andere Haltung einnehmen sollte,
spricht sich der VSE dafiir aus, dass das
Stimmvolk {iber die Verteuerung der
Energie selbst beschliessen sollte. Dem
Volk wire in erster Prioritit eine Mehr-
wertsteuerlosung (z.B. im Rahmen der
neuen Bundesfinanzordnung) vorzule-
gen. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes
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Es besteht die Gefahr, dass trotz Effizienzsteigerungen die erwarteten Effekte in Richtung tieferer Preise

durch Abgaben neutralisiert werden.

liegt darin, dass er wettbewerbs- und aus-
senhandelsneutral wire. Eine allfillige
Energieabgabe wiirde ausserdem beim
Endkonsumenten erhoben. Erst in zwei-
ter Prioritit — und unter verschiedenen
Bedingungen — wire als «Kann-Formu-
lierung» auf eine verfassungsmissige
Generalkompetenz des Bundes in Anleh-
nung der UREK SR zu einer Grundnorm
einzutreten.

Insgesamt geht es darum, die Interes-
sen der Branche in weitgehender Harmo-
nie mit der Wirtschaft wahrzunehmen
und allfillige Schidden fiir die Elektri-
zitatswirtschaft in Grenzen zu halten.
Wir fordern eine mit der Marktoffnung
kompatible Losung, welche keine zusitz-
lichen Wettbewerbsverzerrungen — auch
nicht zu Lasten der Kernenergie — brin-
gen darf.

Kernenergie-Ausstieg gefahrdet
CO,-Politik

Im April dieses Jahres hat ein Komitee
unter dem Titel «Strom ohne Atom» zwei
neue «Anti-Atom-Initiativen» lanciert.
Als besonders risikoreich ist die Initia-
tive «MoratoriumPlus» einzustufen, wel-
che entschieden weiter geht, als das heu-
tige Moratorium, welches im September
2000 auslaufen wird. Der VSE hilt am
sicheren und wirtschaftlichen Weiterbe-
trieb der fiinf Kernkraftwerke fest. Diese
Haltung entspricht dem politisch breit
abgestiitzten Programm «Energie 2000»
und den Folgerungen von Bundesrat Mo-
ritz Leuenberger aus dem energiepoliti-
schen Dialog iiber die langfristige Elek-
trizititsversorgung aus dem Jahre 1997.
Eine friihzeitige Ausserbetriebnahme der
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im internationalen Vergleich eine hohe
Sicherheit und Verfiigbarkeit aufweisen-
den Kernkraftwerke steht auch aus wirt-
schaftlichen Griinden nicht zur Diskus-
sion. Zudem wiirde ein Kernenergie-
Verzicht die ambitiosen Klimaziele des
Bundesrates und die eingegangenen in-
ternationalen Verpflichtungen zur Ver-
minderung des CO,-Ausstosses ernsthaft
in Frage stellen.

VSE-Dialog-Projekt abgeschlossen

Wer im Dialog offen zuhort, der lernt.
Diese Art der Informationsbeschaffung
und Informationsanalyse ist heute eine
der Grundlagen fiir eine zukunftsorien-
tierte Ausrichtung der Schweizer Strom-
wirtschaft. Ein solch branchenweites
Lernen hat im Dialog-Projekt des VSE in
den letzten Jahren stattgefunden. Dabei
ist es gelungen,

— eine Vision der kiinftigen schweizeri-
schen Stromversorgung zu entwik-
keln,

— diese Vision mit den verschiedensten
Interessengruppen zu diskutieren,

— die Erwartungen unserer Partner bes-
ser zu verstehen,

— den Kontakt mit Personlichkeiten und
Organisationen zu pflegen, die dem
VSE kritisch gegeniiberstehen und

— unser Image in verschiedenen Kreisen
zu verbessern.

Die Erkenntnisse dieser intensiven Ar-
beit wird uns insbesondere in den Ver-
handlungen mit den verschiedenen Part-
nern im Hinblick auf eine verniinftige
Marktoffnung niitzlich sein. In diesem
Sinne geht der Dialog kontinuierlich
weiter.

Zusammenfassende Gedanken
zur Energiepolitik

Hier zusammenfassend drei kritische
Bemerkungen zur Energiepolitik:

1. Mit der Marktéffnung soll die Preisbil-
dung der Energielieferung neu am
Markt stattfinden. Aus heutiger Sicht
besteht die Gefahr, dass trotz Ef-
fizienzsteigerungen bei den Elektrizi-
titsunternehmen die von den Kunden
erwarteten Effekte in Richtung tiefe-
rer Preise durch eine zu rasche
Marktoffnung einerseits, und durch
staatliche Abgaben andererseits, neu-
tralisiert oder sogar iiberkompensiert
werden. Das Gesamtergebnis kidme
dann einer grossangelegten «Umver-
teilungsiibung» gleich.

2. Die politische Unterscheidung zwi-
schen neuen und konventionellen
Energien — «zwischen gut und bose»
also — geht an den Anspriichen des
Marktes und den Bediirfnissen nach
einer gesicherten Energieversorgung
vorbei. Auch in diesem Fall sollen der
Markt und die Kundenbediirfnisse,
und nicht Partikularinteressen, Ent-
scheidungsinstanz sein.

3. Die heutige Definition von «Nachhal-
tigkeit» — welche die Kernenergie a
priori ausschliesst — ist mit Blick auf
die Klimaproblematik zu eng gefasst.
Die Kernenergie wird sich neu auch im
Markt behaupten miissen, und sie wird
es — bei verniinftigen Rahmenbedin-
gungen — auch schaffen.

VSE-Reorganisationsprojekt
starten

Zum Schluss noch einige Worte iiber
den VSE und seine Zukunft. In Erinne-
rung ist das erfolgreiche Projekt «Bran-
chenpolitik der Schweizer Elektrizitits-
wirtschaft fiir das 21. Jahrhundert»
(1994/95), welches zu einer Neustruktu-
rierung des VSE in die vier Ressorts und
zu einer Verbesserung der operativen Ar-
beit im Verbandssekretariat und in den
Gremien fiihrte. Nun sollen — nach dem
Motto «Nichts ist stetiger als der Wan-
del» — im Lichte der Marktoffnung die
Zielsetzungen und Strukturen des VSE
erneut {iberpriift werden.

Bulletin ASE/UCS 20/98



Analog
die sich fiir die Mar ktoffnunty fit machen,
ist auch der Verband | helausgetordém
gleiches zu tun. Anhand einer V1
«VSE-2005» sind die Verbandsstmtegle
die Kernaufgaben und Kernkompetenzen
zu definieren, die Strukturen, Funkudnen
und Prozesse branchenweit kritisch zu
tiberpriifen und nach Effizienzkriterien
neu zu ordnen. Schliesslich sind dle‘V I-
bandsorganisation und die Velbandstuh—
rung, die Entscheldunosmstamen imd
die Einflussfaktoren -flexibel und | zu—
kunftsorientiert im Rahmen der Markt-
entwicklung zu ordnen. Dazu |gehdrt
nicht zuletzt auch die Regelung del Ver—
bandsfinanzierung. |

Die entsprechenden Reorganisations-
elemente sind mit einer allfdlligen
Statutendnderung fiir 'die Generalver-
sammlung 1999 bereitzustellen, /Damit
wiren konsequenterweise Neuwahlen fiir
alle Gremien verbunden. i

Das Ziel dieser Arbeiten ist die Schaf-
fung eines starken und geeinten Verban-
des, der in der Lage ist, die gerﬁc;‘:insamen

|
den Branchenunternehme/’ ]

Interessen der schweizerischen Elektrizi-
tatswirtschaft und der Elektrizitdtsunter-
nehmen koordiniert wahrzunehmen und
damit auch zur Stirkung der wirtschaftli-* -
chen Position der Branchenunternehmen

einen Beitrag zu leisten. '

Der Vorstand hat am 9. September
eine Arbeitsgruppe gewihlt und den Auf-
trag erteilt. Die Gruppe ist paritdtisch
nach den Interessenvertretungen zusam-
mengesetzt. Sie wird durch den neuen
VSE-Direktor, Herrn Anton Bucher, pri-
sidiert. Zum Auftrag an die Arbeitsgrup-
pe gehort, schon bald Vorschlidge zu pri-
sentieren, die anschliessend unter den
VSE-Mitgliedern breit diskutiert und in
beschlussfihige Formen gegoesen wer-
den sollen.

Nicht nur die Stromunternehmen, son-
dern auch der Verband bereltet sich auf
die Marktoffnunv vor, Wir wollen wei-
terhin gemeinsam eine gute, tragende
und nutzbringende Verbandsarbeit — fiir
unsere Kunden — leisten.




	Strommarkt zwischen Abgaben-Hammer und Liberalisierungs-Amboss : Präsidialansprache der 107. VSE-Generalversammlung, 10. September 1998 in Basel

